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Rechtsanwalt in Düsseldorf

1. Von dit'stm Verfahrto kann lInler UmständC'n eine neue Welle von Verfolgungen der
MitgliMcr der DKP im öffrntJichen Ditost ausgehen. Währt'nd es bisher vornehmlich
um die Verhinderung des gleichen Zug:angs für Kommunisten zum öffentlichen Dienst
ging, droht jtll.! die Gefahr, daß man Be:lmtc nach 10 oder JO Jahren Dienst ihrer Mit
gliedschaft in der DKP wtgen aus dem öffentlichen Dienst entfernt. Bisher wurde vor al
lem den Lehrern der Zugang zum öffentlichen Dienst verwehrt. Im Gefolge dieses Ver
fahrens könnte der gesamte Bereich der technischen Dienstleistungen von der Berufsver
boISpolitik erlaßt werden.
Wegen dieser, auch in diesem Verfahren angelegten Möglichkeiten einer Verschärfung
der Berufsverbotspolilik spielt das Verhhren natürlich eine Rolle in der Auseinanderset
zung zwischen den politischen Kräften, die teils eine solche Verschärfung anstreben, teils
eine Verminderung und teils eine Beendigung der Berufsverbote wollen. Maßgebliche
Miturheber des sogenannten Radikalenerlasses haben diesen inzwischen zum .lrrtum.
erkHirt, den man buser auf den .Müllhaufen dC'r Geschichte.. befördern solle. Ehemalige
'Jerhuungsriehter haben von einem ogiftigC'n Unfug. und von -Schizophrenie. gC'spro
chC'n, die es zu bC'enden gelte. Dl.'swegen hat es auch bis zuletzt Bemühungen gegeben,
das Berufsverbotsverhhren gegen Hans Peter noch zu verhindern.
Die Anwälte haben sich daran beteiligt, weil er in der Tat auf dem Gebiet der Berufsver
bote keine Rtthl.sanwendung, noch nicht einmal im technischen Sinn der Gleichbehand
lung gibt. Du Schicks... l eines Betroffenen entscheidet sich z. Z. nach dem Zufall seines
Wohnortes, oder- was den Bundesdienst angeht- nach dem Gutdünken des Reuortmi
nisters und seiner Bereitschaft, den Bundesdisziplinaranwalt auszumanövrieren. Ihre
Personalpolitik offen durchzuset7_en, ist die Bundesregierung gegenwärtig oder die ge
genw:irtige Bundesregierung nicht gewillt.
Wir haben auch für Herrn Pcter über eine eventuelle Ubern3hme in das Angeslelltenver
haltnis verhandelt. Vor einiger Zeit h3ben wir Betroffenen, die im Dienst der Bundesbahn
stehen, dringend zugeraten, auf diese Weise das Verfahren vor dem Geritht zu beenden.
Wir haben diesen R3t nitht gegeben, weil \lI'ir annehmen, dies wäre eine Lösung, sondern
wir h2.ben dazu ger2.ten, nathdem die Bundesregierung und Bundesugsabgeordnete er.
klärt h:men, dies sei erforderlich, um dem Gesetzgeber und den dort wirkendC'n politi
schC'n Kräften die Zeit zu einer Klärung zu veuthaffen. Man hat von einer _Zwischenlö_
sung.. gesprochen, die verhindern könne, daß von der Justiz Positionen verhärtct wer
den, die eint'r politischen Klarung hinderlich sein kÖnntcn. Die Betroffenen glaubten, ein
ernsthaftes Bemühen in diese Richtung feststellen zu können, und haben die Kröte der
persönlichen Diffamit'rung geschluckt, die in einem solchen ein verständigen übergang in
das AngestelltenverMltnis enthalu:n ist. Auch die öffentliche Kritik hat sich mit dieser
Aussicht auf eine politische lösunlt beruhigen lassen. Inzwischen ist einige Zeit vergan-
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~en. Die versprochene .politische lösung.. läßt auf sich warten. Die Bemühungen in der
Sache Hans Peter, eine ähnlicht Zwischenlösung zu finden, sind zu einer entwürdigen
den Behandlung der Person und zu einer unangemessenen Behandlung der Sache geraten.
Zunächst war von einer Änderung des formalen rechllichen Status und der Wahrung des
Besitzstandes die Rede. Dann l\'urde Hans Peter zum Sicherheitsrisiko erklän, was 3US
schließen sollte, daß er seinen fernmeldet«hnischen Beruf weiter ausübt. Sthließlich gab
es dann doch eint Arbeitsstelle im technischen Dienst an einem 60 km entfernten Ort und
es gab die Erkenntnis, daß dies nicht eine Zwischenlösung, sondern eine neue Praxis sein
sollte, die man nur strikt ablehnen kann. Deshalb findet diese Verhandlung nun statt. Der
7uständige Minister hat offenbar das Bedürfnis, sich als Antikommunist zu profilieren.
Er konnte sich nicht dnu verstehen, gegen den Widerstand des Bundesdisziplinaranwalts
die Berufung gegen ein Urteil zuruckzunehmen, welches die Person von Hans Peterzwar
geschont hat, aber im übrigen keine der heiligen Kühe der offi7_iellen Politik auch nur an
getastet hat.

2. Tatsächlich sind die .Zwischenlösungen.- und oLibenlisierungen.- der Berufsver+
botspolitik inzwischen zu diffusen Täuschungen der öffentlichkeit geraten. In einigen
sozialdemokutisch regierten Ländern werden zur Zeit in der behördlichen Praxis neue
Berufsverbote vermieden. Aber so wie heute dort Berufsverbote nicht als opportun er
scheinen, können sie morgen aus einer anderen politischen Opportunität heraus wieder
fortgesetzt werden. In 2.nderen sozialdemokratisch regierten Ländern wird in völlig will
kürlicher Auswahl ein Restbestand gehalten, wiihrend völlig gleichgelagerte Fälle berei
nigt werden. Es gibt Regierungspräsidenten, die- entgegen der Weisung des zuständigen
Ministers- Entscheidungen systematisch verschleppen. Don, wo Minelbehörden aufhö
ren, fangen Kommunalbehörden mit einer anderen parteipolitischen Besetzung im Ge
genzug erneut an. In Nordrhein-Westfalen hat sich kürzlich eine von dC'r CDU be
stimmte Kommunalbehörde einfallen lassen, den Vorwurf des Einstellungsbetruges zu
erheben, weil einige Betroffene bei ihrer Einstellung nicht von sich aus auf ihre DKP
Mitgliedschaft aufnlerksam gemacht habc:n. In CDU-regierten Ländtrn bedrängt man
Krankenschwestern und Tierärzte. Im Hoheitsgebiet der CSU hat man begonnen, die
Friedensbc:wegung mittels der Berufsverbote zu bekämpfen, nachdem man schon jahre
lang Sozialdemoknten aufs Kom genommen hatte.
Die Situation der Rechtsprechung ist nicht viel besser: Das Bundesverfassungsgericht h3t
1975 den bekannten Beschluß hervorgebracht, auf dessen verschiedene Aussagen sich in
zwischen Befürworter und Gegner der Berufsverbote jeweils mit der gleichen Unsither
heit in der Stimnle berufen. Die Ausführungen dts Bundesverfassungsgerichts sind in
zwischen zu diesem Wechselbalg der sogenannten Einzelfallentscheidung geronnen, mit
dessen Hilfe die Arbeitsgerichte zur EinStellung desselben Betroffenen verpflichten, der
vom Verwaltungsgericht mit eben dieser Formel abgelehnt wird. Höchste Arbeits- und
Verwaltungsrichter haben konferiert und neue Erkenntnisse zum sogenannten Beurtti
lungsspielraum hervor~ebrachl. Mit seiner Hilfe versucht sich die Rechtsprechung ein
Stück aus der Affare zu ziehen und gibt nur noch mehr Raum für die unberechenbare Pra
xis der Behörden. Die llehördenpr2.xis in Nordrhein-Westfalen hat die Konsequenz ge
zogen und ist dirckt zur KabincttSjustiz übergegangen. Die Betroffenen werden vor eine
Kommission des Ministers geladen und hächstnotpeinlich befragt. Weder das ProtOkoll
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der Anhorung, noch die Enhcheidung~gründe werden den Betroffenen zugänglich ge
macht.

). Diese paruelJe Kaustrophe des formalen Recht5Staates ist nicht zufällig, etwa aus
Nathb~sigkeit entsunden. Sie laßI sich auch nicht mit den bekannten Erscheinungen er
klaren, dJß sich die Einrichtungen der politischen Willensbildung, die Behörden oder die
Gerichle Im unur)chiedlichen Maße mehr oder weßlger von der Gesellschaft abkoppeln,
ver)elbstlUldigen und umer)chiedJiche Positionen beZIehen. Die Konfusion hat tiefrore
Ursathen : Die Gesellschaft der Bundesrepublik hai fortbestehende Schwierigkeiten, ein
rJtlonales Verhaltnis zu ihren Kommunisten zu finden. Es existieren unterschiedliche
und 7,um Teil höclut widersprtichliche Vorstellungen, die auf das Verhalten der Behör
den und Gerichte durchschlagen.
Wir haben - zum Teil unreflektiert, zum Teil aber auch wohlbedacht _ Relikte des nazi.
stischt'n Weltbildt's \'on den nach Weltherrschaft strebenden Bolschewisten und ihren
deutschen Handlangern. Das haI seine geschichtliche Grundlage, Es war immerhin ein
kommunistiSch geführter Staat, der uns die schrreklichsle Niederlage unserer Geschichte
beigebracht h;ct. Für m;cnche w;cr es 7.unäch~t schwt'r, für manche sogar unmöglich einzu
sehen. daß uns recht geschehcn ist. Viele wollen nOch heute die Geschichte um die Zecht'
prdlcn. Und t;,nsächlich hat fllan uns, lumindesl im westlichen Teil Deutschlands,
Schuld 1011\(1 Schulden im her:tufLlc111.·nden k;clten Krieg erlassen. Und die Bundesrepublik
als westdeutscher Teilst:m ist gegen den Willen der deutschen Kommunisu."n errichtet
worden. Also, der irrationale Antikommunismus in der Bundesrcpublik haI schon seine
realen Grundlagen.
Inzwischen haben sich aber politische Kräfte in der Bundesrepublik entwickelt, die se
hen, daß man tin anderes VerhältniS zuden Kommunisten finden muß. Essind Leute, die
Frieden machen wollen mit dem OSlen, weil sonst überhaupt kein Friede zu gewinnen
i)t. Sie sehen natürlich, daß das notwendige Vertrauensverhältnis nicht geschaffen wer
den kann, wenn man im eigenen land die Kommunisten als Feinde bekämpft. Anderen
leuchtct ein, daß man sich ni..-ll( unendlich weil von seinen westlichen Nachbarn und
Vrorbündeten tntfernen känn. Zum selben Zeitpunkt, da die Bundesrepublik es unter.
niloml, ihre kommunislischen Brieftrager w feuern, machtn die Franzosen einen Kom
muninen 7.1.110 Poslministtr und tinen anderen Kommunisten zum Personalchef der Re
publik. Sie sind damll keineswegs in das Chaos der Wehrevolution gestürzl. Wieder an
dert. keintswtgs Part('iganger der Kommunisten. respekticren die geistige Kraft des
Marxismus, die ein ordnender Faktor in der Weh ist, in der wir leben. Diese Kräfte wol
len ein ruionales Verhältnis zu den Kommunisten. Sie sehen in ihnen ihren politischen
Gegner oder einen politischen Gegner. Das in nichl das Problem. Es geht nicht um die
politische Gegnerschaft, auch nicht in diesem Prozeß, sondern es gehl um die Feinderklä
rung, um die Erklärung der Kommunislen zum Feind. Mit dem politischen Gegner
kämpft man, man lebl aber auch mit ihm. Den Feind will man im Prinzip vernichten. Der
Ft'indbcgriff ist, wenn überhaupt, nur durch die Mitlel-Zweck-Relation zu begrenzen.
Ocr Feindbegriff i)L schon zu Beginn der ßundesrepublik nicht auf den politischen Be~

reich be~chränkt geblieben, sondern zur rechtlichen Kategorie erhoben worden. Heutt'
haben wir dell Verfassungsfeind. Und wir kommen nicht umhin: Es ist kein gesetzlicher
ßegriff, er steht im Widerspruch zur Verfassung. Der Begriff des Verfassungsfeindes ist
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I·m\· vcrn'chtlitht' politl~Lhe K.lrlll'lformcl. Mit diesem dubiosen Begriff unternimmt es
Iln U\lndcsdi~zlplillaranwalt.die Einbrüche der Ratlonalita\ ab1uriegeln und die Front
,11'1 IrrJtionalltat Wieder hl.'fZustellen. Die ßundesrej;ierung !:ißt ihn, der freudig die Last
1r,1~t, ~e",ahren.

1)1'" J-'cindbegriff 1st CIß politi)cher Kaml'fbcgriff. Er Isl die geistige Grundlage dieses
\'I·rbhrens. Der Versuch, den politi~chcn Kampf in t·ine rechtlich(' AuseinanderselZ.ung
IU lr,lI1sfornlierell und ihn mit rechtlichen Mitteln 71.1 ('ntscheiden, muß den formalen
Ih·clll~~IJat rumi('rt'n.

" Die Verteidigung mÖl.:hte mein - auch der Betroffene und seine PartC'i möchten nicht
(In Aufloilang des grundl;nC'lzliehen Normcnsynems 7.um Schutz der Verfassung das
W~ln rC'drn. Nach marxistis..:her Auff;l~sung trt'iben die burgerliche Dcmokratie und der
hUI'~erJil.:he Re,htS~ta~ttendC'n1.icJl zum Obrigkeitsstaat und zur staatsrechtlichen Dik
tdlur. Das Normellsystt'm des Grundl;esetzes 7.um Schutz der Verfassung ka.nn durchaus
dl'l1\ Ikmuhen hilfreich st'in, eine Rt'olli~icrung dieser Tendenz zu verhindern.
(,Iei,hw()hll~l die~es Normensyuem ein höch~\ gcf~hr1iches Instrumentarium, ganz ein
t.lCh deswegen, weil die lnh"ber und Verwalter der politischen Macht, 111 der ständigcn
V('nuchung ~tehen, cs 7ur Bewahrung und Sicherung ihrer Macht auch gegen verfas
'ung~m ..ißige ne~treblln~en des I'oliti,chen Gellners ein:wsetzen, es als ein Mittel der Re
~Iercnden in der politischen Auseinandersetzung 11.1 handhaben. Und diese Vcrsuchung
I\t um so großer, je schwieriger da~ Geschart des Regierens wird, wenn Illtcressengegen
'.H/e und Wi(lersprüdll~ in der Gesell\ch;lft aufbrechen. Dieses Instrumentarium eignet
'ILh vOl7uglich dazu, den I'eind an sich 7,1.1 sch~ffen, ein reindbild zu entwerfen, mit des
wn Ililfe man die wider~trebenden Krafte der Gesell~chaft kontrollieren kann. Diese Ge
fJhren werden sich nur dann nicht realisieren, wenn die Vt·riJ~sullgsschull.normen des
(,rundgesetzes cnu.prethend ihrem Charakler als Ausnahmebe~timmungen im Bli,k auf
\len gesamten Normcnbesund des GrulidgesetJ.es gehandhabt werden.
\1JlIche Autoren \·erfassungsreclltlicher Abhandlungen bezeichnen die Verfassungs
'>l;hUI1.normen als eine überführung des AusnahmeLustandcs in die rechtliche Normali
t.lI. Gemeint ist d;cmit, dJß - gemc~scn an den Ideen dcr bürgerlichen Demokratie und der
hürgerlichcn I'reiheiten - die Verfassungsschul1normen eigentlich Notslandsbestim
lIlunllcn )ind. In der Tal geht es hlcr melll mehr um die Sicherung eines Verf;chrens der
politischen Willensbildung, sondern duum, bestimmtC' WehJnschauungen, Ziele und
Meinungen ihres Inhalts wegen a.us dem SChUlz der Grundrechte her;cuszunehmen. Das
kann nur die Ausnahme, memals die Normalltal sem, sonst konnte man die Bundesrepu
blik allenf;alls noch als tine konstitutionelle Dcmokratit' bezeichnen.
I eider h;tt man von Anfang der BundcHepublik an bis heute die Grenzen der Vcrfas
\tmgsschutzbestimltlungen immer Wieder mißachtet und Lum Kampf gegen den politi
,chen Gegner mißbrauc!ll. Man hat dafür mit standigC'n Korrekluren und Verunsiche
rungen des Rt'Chts bezahlen müssen, In den ersten fünf Jahren der ßundesrepubtik wur
den die Kommunistcn mit den Mitteln des Strafrechts bekämpft. Obwohl es keine Fest
,tcllung der VerfassungswIdrigkeit der damaligen KPD gab, wurde die Betätigung im
Sinne ihrer Zielsetzung beStraft. Schon damals wurde Arl. 21 Abs.2 GG als bloße Be
'tJndsgaralllie für die Organisation ausgelegt. Es \'Il!sland die schizophrene Situation,
Jaß man für politische Bestrebungen bestraft wurde, wenn m3n sie außerhalb der Partei-
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organisation verfolgte, und stn.ffrei blieb, wenn man genau für dieselben Ziele im Rah
men der Paneiorganisation tätig war. Man hat sich später damit gelröstet, daß 1956 mit
dem KPD-VerbolSurteil die bestraften politischen Bestrebungen dann für verfassungs
widrig erklär! wurden.
Man hat das Verbouurteil :als n:achträgliche Rechtf('rtigung für die Stn.fverfahren aufge.
bßL Nur mußte das Bundesverfassungsgericht 1956 infolge der Strafjustiz zwangsläufig
so und nicht anders entscheiden. Es hätte sonst eine jahrdanKe politische StT<l.fjustiz desa
vouieren mÜSSl·n. Die Zuständigkeitsregclung des Arl. 21 GG ist bereits damals zu einem
Angelpunkl geworden. Tatsiichlich ist diese Bestimmung ein formaler Ausdruck für den
Ausnahmecharakter des Systems der Verfassungsschutznormen und ein wichtigts r('cht.
liches Hindernis für den Mißbn.uch dieser Bestimmungen.
Seine Vernachlässigung führte sofort in die nächste Zwangssituation. Nachdem man die
Zuständigkeitsregelung des Art. 21 Abs.2 GG auf eine bloße ßesundsgan.ntie für die
Organisation rcduziert hatte, sund nach dem Verbot der KPD sofort die Frage (Ier ße
strafung der Mitglieder wegen ihrer Betätigung vor dem VerbOt. Damals hat sich daS
Bundesverfassungsgericht, gewissermaßen um die schlimmsten praktischen Folgen ab.
zufangen, mit seinen ~kannten Entscheidungen, abgedruckt in Bd. 12, 296 (306) und
Bd.17, 155 (167) auf die Bedeutung des Art. 21 Abs.2 GG besonnen:
~Das in erster Linie die Parteiorg:lI1isation schiitzende Privileg des Art. 21 Abs. 2 GG er
streckt sich auch auf die mit allgemein erlaubten Millcln arbeitende parteioffizielle Tiatig
keit der Funktionäre und Anhänger einer Partei. Ihre Tätigkeit ist durch das Parteienpri
vileg auch dann geschützt, wenn ihre Partei durch eine spatere Entst"heidung des Bundes.
verfassungsgerichts für v<,rfassungswidrig erklärt wird .. , Die Rechtsordnung kann
nicht ohne Vernoß g<'gen den Grundsatz d<'r Rechtsstaatlichkeit die v<'rfassungsrechdich
eingeräumte Freiheit, eine Partei zu gründen und für sie im Verfassungsleben zu wirken,
nachträglich als vcrf:assungswidrig behandeln. . Die Anhänger und Funktionäre einer
solchen Partei handeln, wenn 5ie die Ziele ihrer Partei propagieren und fördern, sich an
Wahlen beteiligen, im Wahlkampf aktiv werden, Spenden nmmeln, im Parteiapparat tä
tig sind oder gar als Abgeordnete sich um ihren Wahlkr<,is bemühen, im Rahmen einer
verfassungsmäßig verbürgten Tolen.nz.«
Ob es sich um eine Toleranz handelt, oder um das gute Recht des Slaatsbürgers, kann hier
dahingestellt bleiben. Die Konsequenz des Bundesverfassungsgerichts, daß der Ge
br,aueh verfassungsrechtlich eingeräumter Freiheiten und Rechte nicht anderweitig von
derselben Rechtsordnung als rechtswidrig behandelt werden darf, ist unabweisbar. An.
dernfalls könnte der Bürger mit staatlichen Pressionen gezwungen werden, ihm garan
tierte R<'ehte und Freiheiten nicht in Anspruch zu nehmen. Eine solche Rechtsordnung
wäre in sich widersprüchlich und müßte von dem Staatsbürger als Heuchelei empfunden
wrrden. Und die Verfassung müßte dafür mit ihrer Glaubwürdigkeit bezahlen, ohne die
sir eine bloße Zwang50rdnung ist.
Es soll hier nicht weiter darüber gesprochen werden, in welcher Weise das KPD-Verbot
dann strafrechtlich durchgesetzt wurd<" weil dies den Art. 21 Abs. 2 GG nur indirekt be
trifft. Nur soviel muß gesagt werden: die Kommunisten 5ind nicht aus der Welt geschafft
worden, noch nicht einmal ihre Organisation. Eine wenigstens vom Staatlichen Zwang
(reie politische Meinungsbildung aber war nicht mehr möglich. Das Bundesverfusungs
gericht haue aU5 der Fülle du Zielsetzungen der verbotenen Partei einige wenige als un-
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vereinbar mit der Verfassung angesehen. Die Strafjusli2. haI dann alle Ziele, auch die ver
f:mungsrechtlieh völlig irrelevanten Vorstellungen verfolgt. Wer das Wort ~ Kouisten1.«
III den Mund nahm, oder von ~Anerkennung der DDR.. spr:lch, setzte die verbot/:ne
KPD in strafbarer Weise fort. Was zunächst :lls Herausschneiden eines schm:llen AU5'
~chnittC5 :lUS dem Meinungsspektrum erschi<'n, erwies sich schnell als eine z.wangsweise
Beschränkung :l.uf die R<'gierungsmeinung. Desweg<'n mußte das KPD-Verbot scheitern,
al~ im Zuge einer wdtweiten Entwicklung eine neue Bundesregierung von Koexistenz zu
~prechen :Infing, Verhandlungen mit der Regierung der DDR aufnahm und einer rechtli
ehen Anerkennung des 2. deutschen StaatC5 entgegenging. Man war in die Lage geraten,
daß du KPD-Verbot Regierungspositionen erfaßte. Man konnte 5chlecht weiterhin
Leute unter Strafdrohung halten, die zum FOGB in dito DDR fuhren, während der Bun
deskanzler sich eben mit der Regierung d<'rsdben DDR:ln einen Tisch setzte. AII<'rdings
ist es den Kräften. die ein friedliches Nebeneinander der beiden deutschen Suaten und
den Frieden in der Welt ni<, akzeptierten, gelungen, eine Bereinigung der rechtlichen Si
tuation zu verhindern. Man hat d:l! KPD-Verbot durch Neugründung der DKP faktisch
außer Kr,aft gesetzt. Das KPD-Verbotsurteil hat rn:an zunächst als ein juriStisches D<'nk
mal verflossener politiKher Dummheiten stehenlassen. Das sollle dann im Zuge der Be
rufsverbOtepolitik und auch in diesem Verf:lhren seine Bedeutung erlangen. Die <,ntspre
chende politische Strafjustiz wurde korrekter beende!. Die Strafgesetze wurden gean
dert. Das Gerede von der Verteidigung des St:l.ate$ im Vorfeld, von der Vorwärtsverteidi.
gung verstummte sie einige Augenblicke. Nur noch eine Bemerkung dazu: Fast samtliehe
Richter, die:l.m KPD-Verbotsurteil mitgewirkt haben, haben öffentlich für ein Ende sei
ner Wirk~amkeit gesprochen. Einer der maßgeblichen Strafrichter, lange Zeit Vorsitzen
der des 3. Strafsenats beim BGH, h:lt sich in eindrucksvoller Weise von seinem froheren
Tun distanziert, Wl'nn auch mit drei SternChen im Spiegel. Insgesamt also kam es zu ei
nem recht unrühmlichen Ende der damaligen justi7iellen Bekämpfung der Kommuni
sten, deren Neuauflage heute mit der BerufsvnbolSpolitik betrieben wird.

5. Dennoch versucht der Herr Bundesdisziplinaranwalt sich für sein Verdikt über die
heutige DKP auf das Vcrbotsuneil gegen die KPD 1.U nützen. Er holt die Leiche aus dem
Keller und belebt sie ncu.
Man könnte bei korrekt<'r Handhabung des Art. 21 Abs. 2 GG dieses Unterfangen mit
einigen Sätzen abtun: Die DKP ist eine neue Partei. Das VerboIsurteil betr:l.f die KPD.
Wenn die DKP als eine Nachfolgepartei odcr Ers3t1.panei angeschl·n wird. kann dies
reehuwirknm nur in einem entsprechenden Verfahren vor dem Bundesverfassungsge
richt festgestellt werden. Aber die Bestimmung des Art. 21 Abs.2 der Verfassung wird
eben mißachtet. Deswegen muß hier das sachliche Problem bl.'nannt werden. das durch
die Mißachtung der formalen Rechtslage entsteht.
Das Bundesverfassungsgericht haI damals eine Reihe theoretischer Vorstellungen und
Auffassungen des Marxismus mit für seine Uneil~findung herangezogen. Du Gericht ist
deswegen hefti!; :Ingegriffen worden und es hat sich :lusdrücklieh und nachdrücklich da
gegen verwahrt, theoretische und weltanschauliche Positionen verurteilen zu wollen. E~
hat in den Urteilsgründen :lusdrücklieh erHirt, daß die marxistische Theorie vertreten,
gelehrt und auch bekiimpft werden kann. 03S Gericht hat damals wcltanschaulicht· Posi·
tionen der KPO untersucht, um Auslegungshilfen für die Beurteilung der pr~r.lmmati-
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~chen Zielwt7ung zu finden. Inwieweit es dabei indirekt zu einer Verurteilung marxisti
scher Au(fassungen kam, ist eine andere Frage. In diesem heutigen Verfahren aber, greift
die Bundesregierung Bruehstücke der m<lrxistischen Theorie heraus und tut so, als wären
diese \'om ßundesverfas~ungsgericht fur vcrfassungswidrig erklärt worden. Die Bundes
regierung und der ßundesdisziplinaranwalt finden Entsprechungen in theoretischen
Aussagcn der DKP und tr<lnsporueren damit die rechtliche Beuncilung der d<lmaligen
KPO auf die DKP, als ob ~ich in der Weh nichts geändert hätte.
Um nur einige UmSlande zu benennen: Als 1951 der Verbol.Santrag gegen die KPD ge
Steilt wurde, war die damalige kommunistische Parlei sicherlich in einer Brziehung wirk
lich ein Gegner der ßunde~republik.Sie wolhe damals an der Einheil Deutschlands frst
hah('n und dies war nicht ein Ziel umer and('ren, sondrrn das zentrale Anliegen. Das Pro
gramm. welches Gegrn~tand der damaligen Untersuchung war, hieß ..Programm der na
tionalcn Wiedt·rvereinigung_. Daß dir Auseinandersetzungen in ciner solchen zentralen
Frage die gesanne Haltung prJ.gte. liegt auf der Hand. Die Angriffe drr damaligen kom
munisti)(:hen Partei auf die Gründung und Entwicklung eines deutschen Teibtaates und
damil auf die damJlige Bundt'sreglCrung waren äußerst han und wurden dann auch als ein
Angriff auf die Instilution bewerte!. Gegen die damalige Bewerrung bestehen schwere
Bedenkrn. weil dJ~ ßundesn'rfa~~ungsgcriclll nie die Wechselseitigkeit geprüft hat- jede
Bewl'i~erhcbung in~oweit wurde abgelehnt - für heute jedenfalls steht fest, daß das Pro
blem der Wiedenercinigung für dil' nächste übcrschaub;are Zeit an den Rand der Ausein
andt'r~etzung l;truckt ist. Genau die~t Zicls,·twng und das genanllte Verhalten dl'r dama~
ligen KPD aber bestimmtcn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Der
Kampfuil und die Vorstellungen \'on einer künftigen gesamtdeutschen Verfassungsord_
nung sind der Ang('lpunkt des Urteil~ gegen die KPO. Und dieses Urteil wurde gespro
,hen auf dem Ilöhepunkt des kalten Kriege~. Selbsl damals hat das Vl'rbotsurteil gegen
die KPD keine marxistiSche These. Theorie oder Anschauung für SIch genommen unter
('in Verhot gebracht. Erst recht kann es heute nicht als cln Verdikl über bestimmte throre
liSt:he Grundl.lgen und Anschauungl'n der DKP herangezogen werden. Es taugt noch
nKht einmal als ein Indiz. Die Vorslcllungl'n des Bundesdisziplinaranwahs sind anachro
Illslixh.

6. Allerdings ISI heute dir ßerufsverbotspolitik 111 grwisser Hinsichl. politisch-funklio
nell an die Stelle des KPD-Verbots grlreten. Nur beispielhaft ein Zitat \'on ~EkkelJardt
Stein. Sircitbotre Dl'rnokratlc mil Zipfelmütze., in: Festschrift für MaJlmann. Baden-Ba_
den 1978:

»D;u Vl·rJ.mgen nach einem Nachwei~ der Vt·rfassungstn·ue hat eine g.1I12; andere Funk
tion. Es soll die als v<,rfassung~feindlich geltenden Organisationen treffen und so das als
ungel'lgnet erkannt<, ln~lrum<,nt des Partt'in'rbots erselzen. Wer einer \'erdäehtigcn Or
ganl.alion beitritt oder auch nur eint' ihrer Veranstaltungen besucht. muß damit rechnen,
hil'rdurch Zweifel an H'iner Vl·rfassungslreue 1U el'wecken. mit der Konsequenz. daß er
Illcrna!> eint'n hoh('ren I~eruf aUSüben k;lIIn. Gltiehes gilt für die Mitglieder aller Organi
~;Hionen. dit' Konuktt' 7U eilll'r indi1itrten Organis.uion unlerhaltt·n. Es soll t'rreiehl
werden, daß alk auf cl.·m lndtx \tchemll"ll Organisationen wie Leprakranke gemieden
und tbmit hoffnung~)n~ isoliert wt'rdl'n.~

Dil'se SlOllridllung liegt ~o ufftn auf dl'r I bnd. IbU Ill.ln si..:h ,'igcmlich weitcre Wone
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'Il.lr('n rollte, um die Sache nicht zu zerreden. Rechtlich aber ist damit die Umgehung des
An. 21 Abs.2 GG. der Verstoß gegen Verf;lSsungsrecht unbestreitbar. In den von der
Verteidigung vorgelegten Gutachlen ist die5 unter den verschiedenslen Gesichtspunkten
nurtert und dargelegt worden. Der ehemalige ßundesverfassungsriehler Professor Dr.
Iweigert sagt klar: _Die disziplinarische Bestrafung eines ße;tmtcn für das Verbleiben in
Ilcr Partei ist keine faktische, sie ist gezielter RechlSnachteil fur Beamten und Partei durch
I:l'Liehen staatlichen Rechtsakt und fällt d;tmit voll unler das Verbol, welches aus Art. 21
t\b\.2 GG folgL~

r.lt~(hlich iSI der Rechlferligungsvenuch der Justiz mit der Unterscheidung zwischen
I{l'~hlSwirkung und faktischem N;tcluril mehr als jiammerlich. Eine Parlei iSI kein Ab
'Irakium, sie besteht au~ ihren Mitgliedern oder bestehl nicht. Die rechtliche Benachteili
gung ihrer Mitglieder ;tls einen hktischen Nachteil für die Partei darzustellen, ist absurd.
1hbei soll es ~ich um einen faktischen Nachteil handeln, weil dieser nicht be3.b~ichtigt sei.
D." l~t die schlichte Unw1hrht'it. Die ßt'amten interessieren erst in zweiter Linie. Beab
Sichtigt ist die Benachteiligung und holirrung der Partei oder Organisation, Es wird in
.ht·sem Verfahren insbe~ondere die lypisehe Pmcitätigkeit. die Kandidatur ihrer Mit
I:licder I.U öffrntlichen \Vahlen \'org('worfen.
M,ln kann bei der Behandlung oder Mißhandlung des Art. 21 GG drei Positionen unter
,~heiden:

.1) Einc Partei, die BetJtigung ihrer Milglieder für die l)anci und ihre Anschauungen sind

.11\ vcrfassung~Hernäß 7\1 behandeln, bis in einem Verfahren vordem Bundesverfassungs
I:I'richt die VerfamJl1g~widrigk('it fe~lge\tel1t i~t. Das i~t der dem Verfassungsrecht em
\prechende Standpunkt. - Danach könncn Mitglieder einer Partei disziplinarisch,
\trJfrechtlich oder verwaltungsrechdich nur verfolgt oder benachteiligt werden, soweit
\IC über die erkLirte Ziclsclzung ihrer Partei hinausgehen oder eben die allgemeinen Ge
,etze bei der Betil.tigung fur ihre Partei nicht beachten.
11) Art. 21 Abs. 2 gibt eine ßeSl.lnds· und ßemii\ungsgarantie für die engere Parteiorga
lm;ttion. Die ßetätigungder Mitglieder und die Auffassungen und Ziele einer Partei sind
nur noch insoweit grschutJt, als sie im engeren or~allisatOrischen Rahmen der Partei
\lJufinden bzw. verlreten wcrden. Das war in etwa die Praxis in den Jahren 1951 bis
1956. In dieser Zeit h11 man den Kommunisten die Wur"I.Cln. die Verankerungen in den
sogenanmrn Mauenorgani~ationen;tbgeschniuen und ihre sog. Hilfsorganisationen, be
freundete oder nahestehende Organisalionen unterdruckl. ohne die eine Partei nur ein
Torso ist. ZWischen der ersten und dieser Position fand die Auseinanderselzung zwi
\chen Mehrheits- und Minderheitsmeinung bei der Ent~heidungvom 22. Mai 1975statt.
Der Kcrnpunkt war, ob bloß eine organisatOrische Bestands· und Belätigungsgar:J.mie
\;egeben iSI oder ob chen die Auffassungen und Ziele einer Partt'i gem'rell bis 1.1,1 einem
Verdikt des ßundesverfassungsgeridm grschüt7t ~ind.

c) Die). Position i~t die der Recht.prechung der Verwaltungsl;erichte in den Berufsver
botsSJchen und die des Bundesdis7iplinar;tnwalts. Hier wird die Garantie des Art. 21
Abs. 2 GG noch weiter auf eine bloß formale ßestandsg:l.ramie für die Parteiorganisation
redu7iert. Auch die Auffas~ungen und Ziele ein('r nichlverbotencn Panci werden noch
alls dem Schut7. herausgenommen. Es ist eine totale Auflösung des rechtlichen Schutzes.
Es bleibt nur noch eine !cne Hülse. Es ist nicht so. wie oft angt'nOmmen wird. daß diese
Aufhssung sich auf die Enncheidung des ßundesverfa~sUnl:.~l:er;chlS vom Mai 1975 S1ut-
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zen kOnme. Vielmehr wird die den Rechtsschull. reduzierende Inlerpret:uion des Bun
desverf:asungsgerichls noch einmal reduzierend inlerpretiert. Mil dieser Methode, ein
Versalzstück ans andere zu setzen, kann jede Verfassungsbeslimmung in ihr Gegenteil
verkehrt werden.
Man kann die Probe aufs Exempel machen, wenn man sich die Argumentationsslruktur
der BerufsverbOtsurteile ansieht. Genaugenommen werden dem Beamten nicht Ziele und
Auffassungen seiner Parlei zugerechnet und dann als seine eigene Auffassung bewertet,
sondern ihm werden die rechtlichen Bewertungen seiner Partei zugerechnet. Die Mit
gliedschaft ist nur das inhaltlich völlig irrelevante Bindq;lied. Voraussetzung und Aus
gangspunkt ist die rechtliche Bewertung der Partei, ;also genau das. was Ar!. 21 Abs.2
verbietet. Der St;andpunkt des Bundesdin.iplinaranwalu ist auch nicht durch die Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 1975 gedeckt.
Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichu ist in anderer Hinsicht unannehmbar. Es
gehl nichl an, Verfassungsbestimmungen gegenüberzustellen und dann dem einen oder
anderen Prinzip den Vorrang zu geben und vielleicht das nächstemal umgekehrl zu ver
fahren. Die Verfassung ist so anzuwenden, und notfalls sind die latsächlichen gesell
schaftlichen Verhältnisse dahingehend zu ändern, daß die Verf:usung Sleu in allen ihren
Bestimmungen gewahrt bleibt. Im \'orliegenden Fall aber soll sogar noch das mißachtet
werden, was das Bundesverfassungsgericht von der Garantie des Art. 21 Abs. 2 GG üb
riggelassen hat.

7. Das muß auch katastrophale Folgen für das Verfahren haben: FeslSleliungen über die
Zielsetzung der DKP werden ohne jede Beweisaufnahme getroffen, die betroffene Partei
in liberhaupt nicht beteiligt am Verfahren. Es wird lediglich ein Vorurteil niedergelegt.
Man knüpft an die Kategorien der Offenkundigkeit und der Gerichtsbekanntheit an.
Wiederum nur bl'ispielhaft wird auf die Formulierung des 5. SenaIs des BundeurbeitSge
ricins in seiner bek:mnten Entscheidung vom 31. M~rz 1976 verwiesen:

_Die hier vemetene Auffass"ng, daß die DKP lcl1.dich verfassungsfeindliche Zide '·l.·rfolgl. WIrd
von Kreisen aufkrhalb der DKP ernnhaft mdn be~tritt,·n .•

Hier wird die ~AlIgemeinbekanntheit. einer rcrhtlichen Bewertung ins Feld gefühn.
Eine rechtliche Bewertung aber kann nach rechmu:lIlichen Vorstellungen nichl allge
mein bekannt oder offenkundig sein. Eine rechtliche Bewertung hat das Ergebnis der
Subsumierung von Tatsachen unter einen gesetzlichl'n Talbesund zu sein. Tatsachen, die
subsumicrl wrrden, können offenkundig und allgemein bekannt sein, niemals das Uneil.
Korrektrrweise muß zugegeben werden. daß das .offenkundige_ Werturteil über dir
DKJ> in einigen Eillen und im besten Fall mit Hinweisen im Umfang \'on 2-] Schreibma
schinensriten auf die ProgrAmmatik der DKP abgestüt7t wird. Dabei liegt der Schwer
punkt :tuf der Sinndeutung hexhabstraklrr und hexhkompll.·xer Begriffe aus der Theorie
d('s Marxismus. Es wird nichl geprüft. welcher Tatsachenkomplex mit solchen Begriffen
In der ll1t'orir des Marxismus \'erbunden ist. Es wird kein Gedanke darauf verschwendet,
welcher andere Sinn möglich sein oder naherlil.'gen könme. Man kann die Meinung vcr
treten, Ibn manches Verhallen erSt b('str.lft und dal1n umersucht werden muß. Hier aber
wird nur verUr!('ih und (ibcrhaupt nicht umersudll. Tats:ichlich kann man hier nicht un
tl.'r\Uchl'n und prüfen, nun müßle sonsl den Vl.'nlOß gegen Art. 2 [ Abs.2 GG vor der
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Uffentlichkeit ausbreilen und die Prlifung durchführen, welche nach dem Grundgesetz
dem BundesverfassungsgerichI vorbehalten iSI. Der Widerspruch zum Normensystem
des Grundgesetzt'S würde offensichtlich. Manchmal wird nun argumcntiert, das Verfah
rcn vor dem Bundesverfassungsgericht unterliege der politischen Opporlunität der An
tragsberechtigten und die DKP könnc froh sein, daß man sie nicht einem VerbolSverfah.
ren untcrwerfe, sondern nur minderschwere Maßnahmen gegen sie ergreife. Jedoch kann
man bei Wahrung rechustutlieher Regeln das Erfordernis einerordnungsgemaßen Prü
fung nicht mit dem Hinweis auf eine geringere Sanktion entfallen lassen. Für den einzel
nen Betroffenen ist ein Berufsverbot ofl eine existenzzerslörende Sanktion.
Dabei ist die Prüfung der Zielsctzung einer Panei ein höchst komplexes Unterfangen. Es
geht nur z.um Teil und im Falle der DKP kaum darum, ein l.urückliegendes Verhalten
festzustellen und zu bcurteilen. Im Falle der DKP geht es fast ausschließlich darum, an
hand einer erklärten Zielsetzung auf ein künftiges Verhalten zu schließen, eine Prognose
zu treffen. Und nicht nur du. Auch die künftigen gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die
dieses angenommene künftige Verhalten einwirken würde. sind:Lu prognoSli1.ieren. Und
noch mehr: Die Zielsetzung der DKP befaßI sich mit fast allen gesellschaftlichen Proble
men. Man kann nicht punktuell diese oder jene Einzelforderung herausgreifen und von
daher die gesamte Zielset:tung erklären. Das Grundgesetz gesteht sogar denl Gesetzgeber
die Möglichkeit eines punktuell \'erfassungswidrigen Verhaltens 1U, sonsl gabe es kein
verfassungswidriges Geselz. Es muß also geprüft werden, welches die entScheidenden,
die tragenden Ziele sind. Und es muß unlersucht werden, wiesich die ßehinderungdieser
Ziele durch. staatliche Eingriffe auswirken wird. Zwangsläufig wird durch. ein Verdikt
über eine Panei verfassungsgem.i.lks und sogar verfassungsförderliches Verhalten erfaßt.
Zwangsläufig werden verfassungsgemäße Anliegen aus dem Prozeß der politischen Wil
lensbildung herausgedr.i.ngt. Auch diese Folgen müssen erwogen werden. Zum Beispiel
dürfte die DK.P mit ihrer strikten Ablehnung des Terrorismus mehr für die Wahrung der
Verfassung getan haben, als der gesamte Apparal des Verfassungsschutzes je tun könnte.
Dies alles wird heute mit einigen sterl'Otypen Bemerkungen erledigt. Das alleinc muß für
einen vom Berufsverbot betroffenen Beamten bereils Grund genug sein, dem Dienst
herrn jedenfalls die Zustimmung für seine Bewertung und Beurteilung der DKP zu yer
weigern. Der Dienstherr hat nicht mehr zu bieten als eine offensichtlich unreflektierte
Meinung über die DKP.

8. Diese Meinung des Dienstherrn über die DKP erweist sich auf den erstcn Blick als
falsch. Auch dazu ist eine Bemerkung erforderlich, nicht weil das Gericht von rechlS we
gen die Zielsetwng der DKP prüfen dürfte, sondern weil wir davon ausgehen müssen,
daß das Gericht die Zielset~.ung in rechtswidriger Weise einer Beurleilung unterwirft.
Wir haben es nicht mit dem denkbaren Fall zu tun, auf den Professor Zweij:;ert in seinem
Gutachlen hingewiesen hat, d3ß namlich eine Partei unmißversündlich, für jedennann
nur so und nicht anders vem;;indlich erklärt, die grundgesetzliehe Ordnung abschaffen zu
wollen. Eine genauere Untersuchung ist vielleicht entbehrlich und von einer allgemein
kundigen Bewertung kann vielleicht ausgegangen werden, wenn eine Partei erkl.i.rt, die
ganze alte morschc Ordnung hinwegfegcll zu wollen oder es für absurd hinstellt, daß ein
Straßenkehrer dieselbe gleiche SI imme bei der Wahl habe wie cin Universil:Ltsprofessor
usw. usw. Solche Erklärungen kennen wir aus den letzten Jahren d,'r Weimarer Repu
blik, worauf man sich 50 gerne berufen möchte.



Was die DKP angeht. wird auch von der Bundesregierung nil1;ends behauptet. daß die
erklärlen konkreten Zirlset1.ungen Im Widerspruch zum Grundgesetz stunden. Vielmehr
wird die konkrete und erklärle Zielsetl.ung der DKP mit dem Bemerken erledigt, daß es
darauf nicht ankomme. Vorgeworfen wird, die DK P ('rstrebe die _l-Ierrsch3ft der Arbei
terklassc_, die der .Oiktalur des Proletariau« entsprl'Che. Damit wird die Auseinander
~ct/ung völlig ins Ideologische und damit in einen Bereich verschoben, wo Mißdeutun
gen wie nirgends sonsl möglich sind. MMX und Engels h3ben den Begriff der Diktatur
verwendet, aber nicht :.1ls juristischen, SU:.1lsrechdichen. auf die Suatdorm bezogenen
Begriff. sondern :.11$ Bezeichnung eines soziologischen. gesellsehaftlichen Tatbestandes,
der nichlS mit den Formen der Herrschaftsausübung zu wn hai. Diesen' Sprachgebrauch
rmspricht es, wenn z. B. Engels die gegen Ende des 19. Jahrhunderts erhofftedemokrati
sche Republik. in der ohne Gewaltanwendung auffriedlichem Wegdie p:.1rlamenurische
Mehrheit an die Sozi:.1ldemokr:.1tie gehen sollte, kurzerhand als eine Form der Dikutur
des Proletariats bezeichnet hat. Er h3t ausgeführt (l-riedrich fngcls, Zur Krilik des 50
zi.lldemokratischen Programmentwurfs, MandEngeh, Werke, Berlin. Bd. 22. 5.235):

•Wenn etwas festSteht, so ist es dies. d3ß unsere P~rrei und die Arbrlterkluse nur zur Herrschaft
kommen k~nn unter der Form der demokmisch...n Republik. Di~ ist sQtar die spel.ifisehe Form !Ur
die DiktJtur des P,olel:lriats'. wie s<,;J,on die Kroß... fnn1.OSisWe R......olution geuigt hat.•

In demselben gesellschaftswissenschaftlichen Sinn wird die gegenwartige, in legalen
FormC'n :.1usgrüble politischC' HC'rrschah in der Bundesrepublik al.s C'inC' HC'rrschaft dC's
Monopolkapitals aufgcfaßt. Das SlrebC'n nach Herrschaft aber ist nIcht nur leg:.1I, sondern
geradezu die verfassungsmaßigC' Funktion einer polltisehC'n Partei. Die BundesrC'gierung
arbeilet offensichdich mit einer Sinnverlausehung dC'r Begriffe.
In diesC'm Zusammenhang wird die Behauptung aufgeslellt, die 0 KP erstrebe eine Ord
nung, in der das Mehrp3r1eiensystem. die ChancenglC'ichheil aller politischen ParlC'ien
und das Recht auf vcrf:lSsungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition keinen
Raum habe. Diese Behauplung ent!pricht nicht den pr01;rammatischen 1:.rklärungen und
ist schlichtweg falsch. Der Ged.tnke eines Bündnisses aller demokratischen Kräfu:, die
zusammen C'ine großC' MehrhC'il ausmachen, durchzieht das gesamle Pro~rammder DK P.
Es wird immer wieder betont. daß die für erforderlich gehaltC'ne UmgeslallungdC'r Wirt
schaftsordnung nur mit einer übergroßen Mehrheit ins Auge gdaßt werden kann. Unter
anderC'm wird unter der Ober.schrift .Parlamente und Paneien- :.1usgrflihrl:

.Auch im S01.ialismus gibt es untcrsehit'dlichc s07ial... KI~uen und Schicht...n ...brnso i... unter-
S<'hiedlichC' wt1t~nS(hauliche und religiös... Strömung...n. Di... DKP wirkt d~für, daß alte di sC' Kr~fte
am Aufb~u d...s SOl.i~Jismus tciln... hmen. Si... str...bl ...in Bündnis d...r ...C'rschiC'dcnen Par'l('iC'n ~n, um
dC'n Obrrg~ng 1.um Sol.ialismus und sC'in...n Aufb~u gl"meinnm mil ihnen ·w ...olltiC'hC'n.•

Unter der überschrift .Antimonopolistische Demokratie_ hC'ißt es weiter:

.UmC'r einer antimonopoliuisehen DC'mokratie ...ersl...ht die DKP eine Period... grundlC'gC'ndC'r Um
gC'Suh ungC'n. in dC'r di ... ArbrilC'rk lasse und die anderen demokmischen Kufle über so viC'1 politische
Kraft und parlamentarischen Einfluß ...erfügen. daBsie eine ihre gC'meinsam...n Interessen verrr...tcnde
Kmlitionsr...gierung bilden kÖnnen._

Dies C'll1spricht den theorelischC'n VorstC'llungen des Marxismus. Der Marxismus sicht in
der Demokratie nicht nur die nOlwendige Form der wC'itC'rC'n gesC'llschaftlichen Enlwick-
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IUf1~. ~(lndcrn beachtet auch die bi\hcn~en Erfahrungen bel dC'r Herau~bildung poilli
\du:r Formen. Tauächlich haben allC' hi\torischen Demokrallen bestimmte Formen und
hnrichtungcn h",rvorgebracht. die unter VtrJndcrung ihrer kla~senherr~haftliehenIn
hJlte ...on spätC'ren Formationen libC'rnomm('n wurden und auch heute von ciner s01.iali
\tischen Gesclbchah ühernommen werden könncn. In diesem Ztlsammenhang~pncht
\b~ ProgrJmm der OKP von emem burgerhchl:'n und C'inem mz.lalisti~chen p:.1rbment.
Der Mar:O;lsmus wendet sieh mcht gegen demokrati~che Formen, ~ondcrn ~egen dC'n Ver
'uch, dahinter HC'rrschJhsvC'rh;lltnissC' und insbesonderC' den kla\senherr\ChahlichC'n In

h.llt 1U verbergen.
Auch der Vorwurf. die DKP würde eIn klare~ Bekenntni~ zum Grundgeset7. zurfreihC'it
Iich-demokr~tischen Grundordnung vermeiden, iSI einfach un·lulreffC'nd. BC'reits in der

EInleitung ihres Programms heißt rs:

Dil" DKP wirkt auf dC'nl ßodC'll dn Grundgc\l'1~e.der BundC'Srcpuhlik DC'Ul...·hland. SiC' bckC'nnt
'i,h tU ~einen d...mokratl\,hC'n Prin;ir ien ,-

l-benso findet man Im Programm der DKP III den jeweiligen Zu~amm('nhang ge~tellt, Be
kenntnisse 1U dC'n elllzC'lnen Pnn2.ipien des GrundgC'set7.Cs, die mil dem ne~riff freiheit
lich-demokratischC' Grundordnun~ 'l.usammengefaHt werden. Auf Seile 52 de~ Pro

gr.tmms heißt es '1.. B.:

Die dcmokrlti.chC'll Rechte und Fre,heiten .ind um''''17I.htbarC' Vorau~etl'.unj;en fur eine akli"e
MIII\Cslahunj; dl:'r öffcmlichen Anl\c1 genhCllen. für C'II1C freie I-.ntfahung d.r Pe"Önlichkcn. Sie
,,"d unC'rbßlich, Uni erfolgrt;ch fur d; Bewahrung unQ Verbenerunl\ des matenellen und kullurcl-
I"n lebens.t~ndards, fur dC'n Frieden und fur gesellslhahl"hen hlrtlehrill kJmpfen 1.U kimnen .•

Die Auffassungen der DK P beztiglich der Rone staatshürgerlicher FreihC'iten und RC\:hte
werden von der BundC'sregierung durchwC'ß unrichug wiedergegC'ben. Sc1bstvernJndlich
wird mit elnerSo'l.ialisiel1,lng von Produktion~mittelndie FreihC'it unlcrnehmemcher Bc
utigung im Einzdfall.lufgC'hobtn und gC'nerell eingC'schränkl. Es wäre jC'doch lä.herlieh
behaupten 7.U wollen, das Grundgesetz lasse solche Beschränkungen nichl zu, wenn "'s
gleichzeitig die Vergesellsch:.1ftung von Produktionsmineln erlaubt. Sieht'rlich wird. von
ganz beslimmten Interessen getragen, eine VC'rfassungsauslegung dahingehend versucht.
daß einer Vergesellschaftung von Produktionsmitteln individuellC' FreiheitSrechte. lIlsbe
sondere die allgemC'ine HandlungsfrC'iheit, enlgegenstünden. DiC'se Art \'on Vcrfa~.ungs
auslegung ist absurd. Eine solche Auslegung unterschiebt dem Grundgesetz, C'~ wurde
uber diC' FreihC'itsrechtC' des C'inzc1nC'n die poslUliC'rle Möglichkeit C'iner Vl:'rgesel1schaf
tung von Produktionsmineln wiC'der aufheben. Eine solche Art Auslegung stel1t tatsäch
lich die FragC', ob nicht C'in VC'rsuch vorliegt, das GrundgC'set:t. minds IntC'rpreulion in

der Substanz anzugreifen.

9. Abschließend soll folgendC's gesagt werden: Wenn KommuniSlen so w.lrC'n. wLl:'siedie
BundC'sregierung darstellt, dann könnten siC' sLch hier in diesem Verfahren und in Hun
derten von Bl:'rufsverbotsvC'rfahren himlellen und mit klammheimlicher Freude oder mLt
offenem VC'rgnügen zusC'hen. wiC' die BundC'sregiC'rung und die JUSliz dic VC'rfassung de
montieren. Sie könnten sich darauf beschranken zu e:o;isticren, alles übrige, die ZC'rs!Ö
rung des bürgerlichen RC'chtsStaau und dC'r bürgerlichen DC'mokratie 'Iolll.ieht die bür-
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gerliehe Gesellschaft und ihr Staat, ohne daß di(' Kommunisten einen Finger rühren miiß·
ten. Aber wir sind nicht so und wir denken nicht so. Wir bemühen uns, wir kämpfen um
die Bewahrung dieser Rechtsordnung. Dir Kommunisten wollen die gescllschaftlidlt:n
und tatSächlichen ßeSl:hränktheiten dieser Ordnung überwinden und sie wollen es mit
der Aktivität der Mehrheit, weil es anders nicht geht. Das ist ihre Grundposition zur Oe·
Illokr:ltie. Die Kommunisten fürchten, daß die bktisch Bevorl.ugten, die t:ol.tsäl:hlich
Maehtigen dieser Gesellschaft, sich über die Verfassung hinwegsetzen, wenn ihre Privile·
gien anget:l.5let werden. Die Kommunisten fürchten den Verfa.s5ung~bruch von oben, das
ist ihr Problem. Deswegen kämpfen wir gegen die Mißachtung des Parteien privilegs und
für die Wahrung der Grundrechte von Hans Peter. Und wir werden diese Rechte einfor·
dern und immer wieder einfordern, bis die Verfassung wiederhergestellt ist.

(grkurztrJ Pliidoyrr)

14.




